
  
 

Name der entgegennehmenden Gemeinde 

Stadt Bismark (Altmark) 
Gemeindekennzahl Betriebsstätte (Sitz) 
 

 

 GewA 1 

Gewerbe- Anmeldung  
nach § 14 GewO oder § 55 c GewO Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen sowie die zutreffenden Kästchen ankreuzen.  

 

Angaben zum  
Betriebsinhaber 

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen ist  bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 
31 der gesetzliche Vertreter  anzugeben. (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet). Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf  Beiblättern 
zu ergänzen.   

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit 
Rechtsform (ggf. bei GbR mit weiteren Gesellschaftern) 

2 Ort und Nr. des Registereintrages 
    
  

 
 
  

3 Familienname 4 Vorname 4a Geschlecht 

       Männl.  Weibl.   
5 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen) 
  

6 Geburtsdatum 7 Geburtsort und -land 

             

8 Staatsangehörigkeit 

 deutsch             andere:     
9 Anschrift der Wohnung (Straße, Haus- Nr., PLZ, Ort) Telefon-Nr.  
 

        
Telefax-Nr.  
freiwillig: e-mail/web  

Angaben zum Betrieb 
10 Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter  (nur bei Personengesellschaften)   

 Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)   
11 Vertretungsberechtigte Person / Betriebsleiter Familienname, Vorname (nur bei inländischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbständigen Zweigstellen) 

  

Anschriften (Straße, Haus-Nr., Plz, Ort) 
12 Betriebsstätte Telefon-Nr.  

            
Telefax-Nr.  

freiwillig: e-mail/web  

13 Hauptniederlassung (falls Betriebsstätte lediglich Zweigstelle ist) Telefon-Nr.   

            Telefax-Nr.  
 

freiwillig: e-mail/web 
 

14 frühere Betriebsstätte Telefon-Nr.  

             Telefax-Nr.  
 

15 Angemeldete Tätigkeit (genau angeben: z.B. Herstellung von Möbeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln usw.; bei mehreren Tätigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)  

 
 

16 Wird die Tätigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben ? 17 Datum des Beginns der angemeldeten Tätigkeit 
 ja  

 
nein             

18 Art des angemeldeten Betriebes 

Industrie  Handwerk  Handel  Sonstiges   
19 Zahl der bei Geschäftsaufnahme tätigen 
 Personen (ohne Inhaber) Vollzeit      Teilzeit      Keine   

Die Anmeldung wird 
erstattet für 

20 eine Hauptniederlassung  eine Zweigniederlassung  eine unselbständige Zweigstelle   

21 ein Automatenaufstellungsgewerbe   22 ein Reisegewerbe   

Grund 

23 24 Neuerrichtung/ Übernahme 
Neugründung  Wiedereröffnung nach Verlegung aus 

einem anderen Meldebezirk  Gründung nach Umwandlungsgesetz 
(z.B. Verschmelzung, Spaltung)   

 

Wechsel der 
Rechtsform  Gesellschaftseintritt  Erbfolge/ Kauf /Pacht   

26 Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmenname 
   

Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Ausländer ist: 
28 Liegt eine Erlaubnis vor?   erteilt am/von (Behörde):    Nein  Ja  
29 Nur für Handwerksbetriebe  ausgestellt am/von (Handwerkskammer): 

  
Liegt eine Handwerkskarte vor? Nein  Ja  
30 Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor?  erteilt am/von (Behörde):    Nein  Ja  
31 Enthält die Aufenthaltsgenehmigung eine  sie enthält folgende Auflagen oder Beschränkungen: 

 
Auflage oder Beschränkung Nein  Ja  

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlung können mit 
Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.  
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Jander
Hiermit bestätige ich den Erhalt des Informationsblattes nach Artikel 13 der DSGVO.



Informationen zum Datenschutz 
bei einer Gewerbeanmeldung, Gewerbeummeldung und Gewerbeabmeldung  
 
 – Mitteilungspflicht nach Artikel 13 der EU Datenschutz – Grundverordnung (DS-GVO) ab 25.05.2018 – 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Gemäß § 11 GewO darf die zuständige Behörde personenbezogene Daten des Gewerbetreibenden und solcher Personen, auf die es 
für die Entscheidung ankommt, erheben, soweit die Daten zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der übrigen Berufszulassungs- und 
-ausübungskriterien bei der Durchführung gewerberechtlicher Vorschriften und Verfahren erforderlich sind. 
Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbständigen Zweigstelle 
anfängt, den Betrieb verlegt, den Gewerbegegenstand wechselt oder ausdehnt, den Betrieb aufgibt, muss dies der zuständigen 
Behörde nach § 14 Abs. 1 GewO gleichzeitig anzeigen. Für die Erstattung der Gewerbeanzeigen sind gemäß § 1 Abs. 1 GewAnzV die 
entsprechenden Formulare nach Anlage 1 bis 3 zu verwenden. Die Formulare sind vollständig und gut lesbar maschinell oder in 
Druckbuchstaben auszufüllen.  
 
Herkunft der Daten 
 
Von dem erforderlichen Formular des Gewerbetreibenden. 
Bei überwachungsbedürftigen Gewerbezweigen des § 38 Abs. 1 GewO und in Einzelfällen nach § 38 Abs. 2 GewO ist ein 
Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zu beantragen bzw. einzuholen. 
 
Empfänger von Daten 
 
Für die Datenverarbeitung nutzen wir IT-Verfahren, die in unserem Auftrag zweck- und weisungsgebunden durch einen deutschen 
Dienstleister innerhalb der EU betrieben werden (Auftragsverarbeitung gem. Artikel 28 EU-Datenschutzgrundverordnung). 
 
Ihre Daten dürfen übermittelt werden an  

- die Industrie- und Handelskammer zur Wahrnehmung ihrer durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 
- die Handwerkskammer zur Wahrnehmung ihrer durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 
- die für den Immissionsschutz zuständige Landesbehörde zur Durchführung arbeitsschutzrechtlicher sowie 

immissionsschutzrechtlicher Vorschriften, 
- die für den technischen und sozialen Arbeitsschutz, einschließlich den Entgeltschutz nach dem Heimarbeitsgesetz 

zuständige Landesbehörde zur Durchführung ihrer Aufgaben, 
- die nach Landesrecht zuständige Behörde zur Wahrnehmung der Aufgaben, die im Mess- und Eichgesetz und in den auf 

Grund des Mess- und Eichgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen festgelegt sind, 
- die Bundesagentur für Arbeit zur Wahrnehmung der in § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch sowie der im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz genannten Aufgaben, 
- die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. ausschließlich zur Weiterleitung an die zuständige Berufsgenossenschaft 

für die Erfüllung der ihr durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 
- die Behörden der Zollverwaltung zur Wahrnehmung der ihnen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, nach § 405 

Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz obliegenden Aufgaben, 

- das Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- und Genossenschaftsregister eingetragenen 
Haupt- oder Zweigniederlassung handelt, für Maßnahmen zur Herstellung der inhaltlichen Richtigkeit des Handelsregisters 
gemäß § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit oder des Genossenschaftsregisters gemäß § 160 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, 

- die statistischen Ämter der Länder zur Führung des Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Statistikregistergesetzes in 
den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 und 2, 

- die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Behörden der Länder zur Durchführung lebensmittelrechtlicher 
Vorschriften, 

- nach § 14 Abs. 6 GewO  - öffentlichen Stellen, soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb 
teilnehmen, dürfen der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegende Daten soweit 
1. eine regelmäßige Datenübermittlung nach Absatz 8 zulässig ist, 
2. die Kenntnis der Daten zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder erheblicher Nachteile 

für das Gemeinwohl erforderlich ist oder 
3. der Empfänger die Daten beim Gewerbetreibenden nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erheben könnte oder von 

einer solchen Datenerhebung nach der Art der Aufgabe, für deren Erfüllung die Kenntnis der Daten erforderlich ist, 
abgesehen werden muss und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Gewerbetreibenden überwiegt. 

- nach § 14 Abs. 7 GewO  - öffentlichen Stellen, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, 
und nichtöffentlichen Stellen dürfen der Zweckbindung nach Absatz 5 Satz 1 unterliegende Daten, wenn der Empfänger ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Gewerbetreibenden überwiegt, 

- nach § 14 Abs. 8 Satz 3 GewO die zuständigen Finanzbehörden  
 
Rechte des Betroffenen 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, wird geprüft, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Für die Verarbeitung verantwortlich: 
Stadt Bismark (Altmark), Ordnungsamt, Sachgebiet Gewerberecht,  
Telefon: 039089 976-44, E-Mail: ordnungsamt@stadt-bismark.de 
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Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung gegen den Datenschutz verstößt, können Sie sich an den 
Datenschutzbeauftragten wenden: 
Stadt Bismark (Altmark), Datenschutzbeauftragter, Breite Str. 11,  
Telefon: 039089 976-40, E-Mail: datenschutzbeauftragter@stadt-bismark.de 
 

Die Kenntnisnahme dieser Informationen zum Datenschutz wird bestätigt. 

 

Bismark (Altmark), den  

Datum       Unterschrift 
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